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Vorschläge des Steuerberaterverbandes

Besteuerung

Steuerklassen III und V vor dem Aus?

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

aufgrund der Regelungen der sogenannten anschaffungsnahen

Herstellungskosten werden Aufwendungen für Instandsetzungs- und

Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach der

Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden, fiktiv zu den

Herstellungskosten gerechnet, wenn die Aufwendungen ohne die

Umsatzsteuer 15 % der Gebäude Anschaffungskosten übersteigen.

Mit Urteil vom 12.11.2021 (Az: 4 K 1941/20) hat das FG Münster

entschieden, dass auch Mieterabfindungen, die aufgrund einer

bevorstehenden Renovierung für die Entmietung des Objektes

gezahlt werden, in den Bereich der anschaffungsnahen

Herstellungskosten fallen. Erfreulicherweise hat der BFH mit Urteil

vom 20.9.2022 (Az: IX R 29/21) diese Auffassung verworfen.

Der schlichte Grund: Weder steht es so im Gesetz, noch kann dieses

so ausgelegt werden. Klar und deutlich sagen daher die obersten

Finanzrichter der Republik, dass die anschaffungsnahen

Herstellungskosten auf bauliche Maßnahmen an dem Gebäude

beschränkt sind. Lediglich Aufwendungen für Instandsetzungs- und

Modernisierungsmaßnahmen fallen daher unter die Regelung.

Dies bedeutet auch: Eine Abfindung, die der Steuerpflichtige für die

vorzeitige Kündigung eines Mietvertrags und die Räumung der

Wohnung an den Mieter zahlt, um das Gebäude umfangreich

renovieren zu können, mag zwar in einem gewissen Zusammenhang

mit anschaffungsnahen Herstellungskosten stehen, gehört jedoch

nicht zu den Aufwendungen, die in die 15 % Grenze fallen.

Eigentlich hätte der Fiskus dies auch aus dem Gesetz herauslesen

können. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative

Lektüre!

Großmann & Zacher Steuerberatungskanzlei

Preußerstraße 18 , 06217 Merseburg

Telefon: +49 3461-54190 | Telefax: +49 346-1541915

www.grossmann-zacher.de

bernadett.grossmann@grossmann-zacher.de
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Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

12.06.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

■
Einkommensteuer

■
Kirchensteuer

■
Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.06. für den Eingang

der Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Juni 2023

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

Juni ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.06.2023.

Bürokratieabbau: Vorschläge des

Steuerberaterverbandes

Das Bundesjustizministerium (BMJ) hat die Ergebnisse seiner Umfrage

unter Verbänden zum Bürokratieabbau veröffentlicht. In dem Bericht

sind die Einzelvorschläge kategorisiert und priorisiert dargestellt. Der

Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) hatte an der Umfrage

teilgenommen. Nach dem Bericht des BMJ seien sechs seiner

Vorschläge für unmittelbare gesetzliche Maßnahmen geeignet, so der

Verband. Dies ergebe sich aus den jetzt bekannt gegebenen

Auswertungen des Statistischen Bundesamts.

Um zu identifizieren, welche Vorschläge das größte

Entlastungspotenzial aufweisen, habe dieses 442 Vorschläge von 57

Verbänden aufbereitet, fünf Kategorien zugeordnet und priorisiert.

Sechs DStV-Themen seien der Kategorie 1 "Potenziell geeignet für

unmittelbare gesetzliche Maßnahmen der Ressorts oder in einem

weiteren Bürokratieentlastungsgesetz" zugewiesen worden.

Die Vorschläge in dieser Kategorie zeichneten sich dadurch aus, dass

ein klarer Bezug zu einer bestehenden Rechtsnorm und ein konkreter

Lösungsansatz durch Rechtsetzung erkennbar sind.

Laut DStV handelt es sich bei den sechs Vorschlägen (jeweils mit

Angabe der Priorisierung)

■
um die Anhebung der steuerlichen Buchführungsgrenzen

und die Anhebung der Grenze für die Ist-Besteuerung bei

der Umsatzsteuer (Rang 3),

■
um die Verkürzung der handels- und steuerrechtlichen

Aufbewahrungsfristen (Rang 27),

■
um die Vereinfachung der Erklärungspflichten für

umsatzsteuerliche Kleinunternehmer (Rang 42),

■
um Klarstellungen zu den Vertretungsbefugnissen im

Kug-Verfahren (Rang 43),

■
um die Weiterentwicklung des Verfahrens bei der

Einfuhrumsatzsteuer (Rang 46) sowie

■
um den Verzicht auf die Anzeigepflicht für nationale

Steuergestaltungen (Rang 89).

Besonders erfreulich sei die Einstufung des DStV-Vorschlags zur

Anhebung der steuerlichen Buchführungsgrenzen auf 1.000.000

Euro Jahresumsatz beziehungsweise 100.000 Euro Jahresgewinn bei

gleichzeitiger Anhebung der Grenze für die Ist-Besteuerung bei der

Umsatzsteuer auf 1.000.000 Euro Jahresumsatz. Diesem habe das

Statistische Bundesamt mit der Erfassung unter "Rang 3" in

Kategorie 1 eine besonders hohe Priorität zugewiesen. Bereits seit

Jahren setze sich der DStV für die Anhebung dieser Grenzen ein, um

Entlastung für kleine und mittlere Unternehmen zu schaffen. Es

bleibe abzuwarten, ob eine Umsetzung nun in greifbare Nähe rückt.

Die DStV-Forderung zur Umsatzsteuer finde sich auch in aktuellen

steuerpolitischen Forderungen wieder, fährt der Verband fort: Die

Bundestagsfraktion der CDU/CSU habe jüngst in einem Antrag zur

Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland durch

Bürokratieabbau (BT-Drs. 20/6408) eine deutliche Anhebung der

Umsatzgrenze der Ist-Besteuerung auf 1.500.000 Euro angeregt.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 20.04.2023
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Besteuerung: Steuerklassen III und V vor dem Aus?

Die Bundesregierung plant eine Weiterentwicklung der

Familienbesteuerung. Im Zuge einer verbesserten digitalen Interaktion

zwischen Steuerbürgern und der Finanzverwaltung solle die

Kombination der Steuerklassen III und V in das Faktorverfahren (vgl. §

39f Einkommensteuergesetz – EStG) der Steuerklasse IV überführt

werden, so der Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt.

Dem Vernehmen nach arbeite das Bundesfinanzministerium bereits

an der Umsetzung dieses Vorschlags. Allerdings ändere sich die

endgültige Einkommensteuerlast der Ehegatten durch die Wahl der

Lohnsteuerklassen nicht, so der Steuerberaterverband. Denn der

monatliche Lohnsteuerabzug habe Vorauszahlungscharakter auf die

vom Finanzamt festzusetzende Einkommensteuer. Dies gelte

selbstverständlich nur dann, wenn eine Einkommensteuererklärung

beim zuständigen Finanzamt eingereicht wird. Denn die Versteuerung

von Arbeitslohn nach Steuerklasse V bewirke eine Pflichtveranlagung

nach § 46 Absatz 2 Nr. 3a EStG.

Die verpflichtende gesetzliche Normierung der Lohnsteuerklasse IV

mit Faktor werde politisch als Einstieg gesehen, das bestehende,

steuerlich vorteilhafte "Splitting für Ehegatten und Lebenspartner"

abzuschaffen. Es sei zu vermuten, so der Steuerberaterverband, dass

es (erheblichen) Widerstand gegen die Abschaffung des

Ehegattensplittings "durch die Hintertüre" geben wird. So setze sich

beispielsweise Bayern für die Beibehaltung der Steuerklassen III/V ein.

Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, PM vom

08.05.2023

Geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen wird

neu geregelt

Das Bundesfinanzministerium (BMF) informiert über ein Gesetz, das

eine Neuregelung der Befugnis zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in

Steuersachen vorsieht. Künftig solle auf eine abschließende

Aufzählung der befugten Personen und Vereinigungen verzichtet

werden. Stattdessen solle die Befugnis neu geordnet und um eine

(generalklauselartig formulierte) Regelung zur Hilfeleistung in

Steuersachen, die als Nebenleistung zu einer nichtsteuerberatenden

Haupttätigkeit erbracht wird, ergänzt werden.

In diesem Zusammenhang soll laut BMF auch die Befugnis von

Lohnsteuerhilfevereinen zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in

Steuersachen aus dem bisherigen Regelungssystem

herausgenommen und gesondert geregelt werden. Zugleich sollen

Berufs- und Interessenvereinigungen sowie genossenschaftliche

Prüfverbände, Spediteure und sonstige Zollvertreter unter

niedrigschwelligen Voraussetzungen (weiterhin) geschäftsmäßig

Hilfeleistung in Steuersachen erbringen dürfen.

Außerdem sei vorgesehen, die Vorschrift über die unentgeltliche

Hilfeleistung in Steuersachen weitestgehend an die Regelung des § 6

des Rechtsdienstleistungsgesetzes anzugleichen, die für die

unentgeltliche Rechtsdienstleistung auf allen anderen

Rechtsgebieten gilt. Damit solle ein kohärentes Regelungsgefüge

entstehen.

Bundesfinanzministerium, PM vom 12.05.2023

Flutkatastrophe: Wiederbeschaffung von Hausrat

und Kleidung geltend machen

Betroffene der Flutkatastrophe vom Juli 2021 können im Rahmen

der Abgabe ihrer Einkommensteuererklärung Kosten, die ihnen für

die Wiederbeschaffung von lebensnotwendigen Gegenständen wie

Hausrat und Kleidung entstanden sind, sowie Kosten für die

Beseitigung von Schäden am selbstgenutzten Wohnungs-

beziehungsweise Hauseigentum steuerlich geltend machen. Hierauf

weist das Landesamt für Steuern (LfSt) Rheinland-Pfalz hin.

Angaben zu den wiederbeschafften Gegenständen und deren Kosten

müssten als "außergewöhnliche Belastungen" erfolgen. Hierbei seien

erhaltene Erstattungen (zum Beispiel von Versicherungen)

gegenzurechnen.

Wer nicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet

ist, habe für die Abgabe der Steuererklärung vier Jahre Zeit. Dies

seien in der Regel Personen, die neben Arbeitslohn (in den

Lohnsteuerklassen I oder IV) keine weiteren Einkünfte hatten und

auch keine Lohnersatzleistungen (zum Beispiel Kurzarbeiter- oder

Elterngeld) erhalten haben.

Sofern in diesen Fällen noch keine Steuererklärung für das Jahr 2021

abgegeben wurde und hier bereits Ersatz für von der Flut zerstörter

Hausrat und Kleidung beschafft werden musste, könne die Erklärung

für das Jahr 2021 noch eingereicht werden. Wurde der Ersatz im Jahr

2022 beschafft, so erfolge die Angabe in der Erklärung für das Jahr

2022.

Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz, PM vom 28.04.2023
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Unternehmer

Corona-Hilfen unterliegen nicht als außerordentliche

Einkünfte ermäßigter Einkommensbesteuerung

Die im Jahr 2020 gezahlten Corona-Hilfen stellen keine

außerordentlichen Einkünfte dar, die in der Einkommensteuer nur

ermäßigt zu besteuern sind. Dies hebt das Finanzgericht (FG) Münster

hervor.

Der Kläger führte als Einzelunternehmer einen Gewerbebetrieb, der

eine Gaststätte und ein Hotel umfasste. Im Jahr 2020 war er von

zeitweisen betrieblichen Einschränkungen und Schließungen aufgrund

der Coronaschutzverordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen

betroffen. Ihm wurden im Streitjahr aufgrund der pandemiebedingten

Einschränkungen eine Soforthilfe von 15.000 Euro, eine

Überbrückungshilfe I von 6.806 Euro und die so genannte

November-/Dezemberhilfe von 42.448 Euro gewährt.

Das Finanzamt unterwarf die erhaltenen Corona-Hilfen der tariflichen

Einkommensteuer. Hiergegen wandte sich der Kläger und machte

geltend, die Corona-Hilfen seien nach § 24 Nr. 1

Einkommensteuergesetz (EStG) in Verbindung mit § 34 Absatz 1 EStG

ermäßigt zu besteuern. Die Hilfszahlungen seien Entschädigungen als

Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen oder für die

Nichtausübung einer Tätigkeit aufgrund der pandemiebedingten

Schließung des Geschäftsbetriebs. Sie hätten beim Kläger zu

außerordentlichen Einkünften geführt, weil er im Jahr 2020 einen

höheren Gewinn verzeichnet habe als es bei einem normalen Ablauf

der Dinge der Fall gewesen wäre. 2020 habe der Kläger ausweislich

vorgelegter betriebswirtschaftlicher Auswertungen einen Gewinn vor

Steuern von circa 80.000 Euro erzielt. In den drei Vorjahren habe der

Gewinn zwischen 55.000 und 70.000 Euro gelegen und sei damit

deutlich geringer gewesen. Die Auswertungen hätten zudem

Umsatzerlöse (ohne die streitgegenständlichen Zuschüsse) für das

Streitjahr in Höhe von circa 190.000 Euro ausgewiesen, während

diese für die drei Vorjahre bei etwa 260.000 bis 290.000 Euro

gelegen hätten. Daher bestehe Anlass für die Milderung der

Einkommensteuer.

Das FG Münster hat die Klage abgewiesen. Dabei kam es aus Sicht

des Gerichts nicht auf die Frage an, ob die Zuschüsse eine

Entschädigung für entgangene oder entgehende Einnahmen gemäß

§ 24 Nr. 1 Buchst. a EStG oder eine Entschädigung für die Aufgabe

oder Nichtausübung einer Tätigkeit gemäß § 24 Nr. 1 Buchst. b EStG

darstellen. Es handele sich nämlich jedenfalls nicht um

außerordentliche Einkünfte im Sinne des § 34 Absatz 1 EStG. Im

Streitjahr 2020 habe der Kläger lediglich Corona-Hilfen

gewinnerhöhend erfasst, die sich auch auf dieses Kalenderjahr

bezogen hätten. Weder sollten sich die Corona-Hilfen auf weitere

Veranlagungszeiträume erstrecken noch seien sie in einem anderem

Veranlagungszeitraum bezogen worden als dem, für den sie gezahlt

worden seien, und in diesem Veranlagungszeitraum mit regulären

anderen Einkünften des Klägers aus seinem Gewerbebetrieb

zusammengetroffen.

Dass der Kläger durch die Corona-Hilfen letztlich im Jahr 2020 einen

höheren Gewinn erzielt habe als es bei normalem Ablauf der Dinge

der Fall gewesen wäre, sei unerheblich. Soweit sich der Kläger

hiermit wohl auf die frühere Rechtsprechung des BFH beziehe, nach

der eine Vergleichsrechnung vorgenommen werden konnte, seien

die Betriebseinnahmen zu betrachten. Im Jahr 2020 hätten die

Betriebseinnahmen aber selbst unter Einbezug der Zuschüsse

unterhalb des Niveaus der Vorjahre gelegen. Dass der hieraus

erzielte Gewinn höher als in den Vorjahren gewesen sei, belege

letztlich nur die überhöhte Bemessung der Corona-Hilfen. Dies führe

jedoch nicht zu außerordentlichen Einkünften.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 26.04.2023, 13 K 425/22 E

Mehrere inhaltsgleiche verbindliche Auskünfte:

Finanzamt muss einen gemeinsamen

Gebührenbescheid erlassen

Erteilt das Finanzamt acht inhaltsgleiche verbindliche Auskünfte

wegen einer mehrstufigen Umstrukturierungsmaßnahme, ist hierfür

ein gemeinsamer Gebührenbescheid zu erlassen mit der Folge, dass

insgesamt eine geringere Gebühre entsteht. Dies hat das

Finanzgericht (FG) Münster entschieden.
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Die acht Kläger waren teils unmittelbar und teils mittelbar an einer

Holdinggesellschaft beteiligt. Wegen einer geplanten

Umstrukturierungsmaßnahme (Einlage der Anteile in eine neu zu

gründende GmbH & Co. KG und anschließender Formwechsel dieser

KG in eine GmbH) beantragten alle acht Kläger gemeinsam beim

Finanzamt die Erteilung einer verbindlichen Auskunft zur Klärung der

Frage, ob hierdurch stille Reserven aufgedeckt würden. Das Finanzamt

erteilte jeweils acht inhaltsgleiche verbindliche Auskünfte gegenüber

den Klägern und setzte gegenüber jedem Kläger eine Gebühr fest.

Hiergegen legten die Kläger Einsprüche ein und begehrten eine

einheitliche Gebührenfestsetzung gemäß § 89 Absatz 3 Satz 2

Abgabenordnung (AO), da die verbindlichen Auskünfte gegenüber

allen Klägern nur einheitlich hätten erteilt werden können. Hilfsweise

begehrten sie eine Herabsetzung der Gebühren aus Billigkeitsgründen

nach § 89 Absatz 7 AO.

Das Finanzamt wies die Einsprüche zurück. Eine einheitliche

Entscheidung liege nicht vor, da die verbindlichen Auskünfte acht

einzelne Einbringungsvorgänge betroffen hätten. Die

Gebührenfestsetzung sei auch nicht sachlich unbillig, da der

tatsächliche Gegenstandswert den maximalen Gegenstandswert

erheblich überstiegen habe.

Die Klage hatte in vollem Umfang Erfolg. Das FG Münster

verpflichtete das Finanzamt, gegenüber allen Klägern als

Gesamtschuldnern nur eine Auskunftsgebühr anzusetzen. Dem stehe

nicht entgegen, dass Umwandlungsfälle noch nicht ausdrücklich von

§ 1 Absatz 2 Steuer-Auskunftsverordnung (StAuskV) in der für den

Streitfall gültigen Fassung erfasst waren. Diese Vorschrift regele, in

welchen Fällen eine verbindliche Auskunft in

Mehrpersonenverhältnissen nur einheitlich beantragt werden kann.

Der Anwendungsbereich des § 89 Absatz 3 Satz 2 AO, der eine

einheitliche Gebührenerhebung vorsieht, sei aber – so das FG – nicht

auf die in § 1 Absatz 2 StAuskV geregelten Fälle beschränkt. Das

Finanzamt sei nicht gehindert, auch in anderen Fällen eine einheitliche

verbindliche Auskunft zu erteilen.

Im Streitfall habe es die verbindliche Auskunft gegenüber allen

Klägern einheitlich erteilt. Nach der Gesetzesbegründung liege eine

Einheitlichkeit dann vor, wenn die Bindungswirkung einer

verbindlichen Auskunft gegenüber allen Antragstellern

gleichermaßen besteht oder nicht besteht. Dies sei vorliegend der

Fall. Denn das Finanzamt habe, auch wenn es formell acht Bescheide

erlassen habe, inhaltsgleiche und damit einheitliche Entscheidungen

getroffen. Die unterschiedlichen Beteiligungsverhältnisse der

einzelnen Kläger seien für das Ergebnis der verbindlichen Auskunft

nicht entscheidend gewesen.

Dass die Anträge auf ein mehrstufiges Umwandlungsvorhaben

gerichtet gewesen seien, stehe der Einheitlichkeit nicht entgegen,

weil das Finanzamt diesen Umstand bei der Gebührenfestsetzung

nicht berücksichtigt habe. Unmaßgeblich für die

Gebührenfestsetzung sei schließlich auch, ob die formell mehrfache

Antragstellung zur Erreichung der von den Klägern erhofften

Rechtssicherheit erforderlich gewesen sei und wie viel

Prüfungsaufwand das Finanzamt tatsächlich in die Bearbeitung

investiert habe. Auf die Frage der Unbilligkeit kam es danach laut FG

nicht mehr an.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, mit Urteil vom 08.02.2023, 6 K 1330/20 AO
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Kapital-

anleger

Kryptowerte: Neue Steuertransparenzvorschriften

Die EU bekommt neue Steuertransparenzvorschriften für alle

Dienstleister, die im Auftrag von in der EU ansässigen Kunden

Transaktionen mit Kryptowerten abwickeln. Darauf haben sich die

Finanzminister geeinigt. Bisher fehlen den Steuerbehörden die

benötigten Informationen zur Überwachung von Erlösen, die mithilfe

von Kryptowerten erzielt werden.

Die EU-Kommission begrüßt die neuen Vorschriften, die auf einem

Vorschlag der Kommission beruhen. Die neuen Vorschriften ergänzen

nach ihren Angaben die Bestimmungen der Verordnung über Märkte

für Kryptowerte (MiCA) und der Verordnung über Geldtransfers (TFR)

und stehen mit der OECD-Initiative für einen Melderahmen für

Kryptowerte in Einklang.

Um Einnahmen für öffentliche Investitionen und Dienstleistungen

sicherzustellen und gleichzeitig ein innovationsfreundliches

Wirtschaftsumfeld zu schaffen, sei eine faire und wirksame

Besteuerung von größtem Belang. Derzeit fehlten den

Steuerbehörden jedoch die benötigten Informationen zur

Überwachung von Erlösen, die mithilfe von Kryptowerten erzielt

werden, die sich problemlos grenzüberschreitend handeln lassen.

Daher könnten die Behörden nicht in vollem Maß sicherstellen, dass

tatsächlich Steuern gezahlt werden, sodass den europäischen Bürgern

wichtige Steuereinnahmen entgingen.

Die Richtlinie werde die Fähigkeit der Mitgliedstaaten verbessern,

Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung

aufzudecken und zu bekämpfen, indem alle Anbieter von

Kryptowerten in der EU – unabhängig von ihrer Größe – dazu

verpflichtet werden, Transaktionen von in der EU ansässigen Kunden

zu melden, erwartet die Kommission. Darüber hinaus würden mit der

aktualisierten Richtlinie die Meldepflichten von Finanzinstituten auf

E-Geld und digitale Zentralbankwährungen ausgeweitet, und der

Anwendungsbereich des automatischen Informationsaustauschs

werde auf grenzüberschreitende Vorbescheide ausgedehnt, die von

natürlichen Personen in Anspruch genommen werden.

Die neuen Meldepflichten für Kryptowerte, E-Geld und digitale

Zentralbankwährungen werden am 01.01.2026 in Kraft treten.

Nachdem das Europäische Parlament eine beratende Stellungnahme

abgegeben hat, können die neuen Vorschriften endgültig erlassen

werden.

Europäische Kommission, PM vom 16.05.2023

Trotz Sparbuchs kein Auszahlungsanspruch

Ein Bankkunde kann von seinem Geldinstitut trotz Vorlage eines

Sparbuchs nicht die Auszahlung des darin ausgewiesen Sparbetrags

verlangen, wenn sich aus internen Unterlagen der Bank, die durch

weitere Umstände bestätigt werden, ergibt, dass der Betrag bereits

zur Auszahlung gelangt ist. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG)

Karlsruhe entschieden.

Die Klägerin hatte 1992 bei der beklagten Bank ein Sparkonto

eröffnet. Als letzte Eintragung in dem Sparbuch ist am 21.03.1997

eine Zinsgutschrift von 2.639,72 DM zum 30.12.1996, eine

Bareinzahlung von 33.193,41 DM sowie ein Guthaben von 100.000

DM ausgewiesen. Die Klägerin hatte im Januar 2020 den Sparvertrag

gekündigt, der Bank das nicht entwertete Sparbuch vorgelegt und

die Auszahlung von 70.100 Euro verlangt. Die beklagte Bank hatte

dagegen geltend gemacht, sie habe das Sparbuch am 16.04.1998 auf

telefonische Weisung des dazu bevollmächtigten Ehemannes der

Klägerin aufgelöst, das damalige Guthaben samt aufgelaufener

Zinsen auf dem ebenfalls bei ihr geführten Girokonto der Klägerin als

Bareinzahlung verbucht und den Betrag anschließend für die Klägerin

und ihren Ehemann jeweils hälftig als Festgeld angelegt.

Das Landgericht wies die Klage nach Vernehmung der damals

tätigen Bankmitarbeiter ab, weil es sich davon überzeugt hatte, dass

das Guthaben am 16.04.1998 ausgezahlt und damit der Anspruch

der Klägerin aus dem Sparvertrag erfüllt wurde.

Das OLG stellt klar, dass eine Bank zwar nicht schon deshalb die

Auszahlung des in einem Sparbuch dokumentierten Guthabens

verweigern dürfe, weil lange Zeit keine Eintragungen in dem

Sparbuch vorgenommen wurden und die handelsrechtlichen

Aufbewahrungspflichten abgelaufen sind. Vielmehr müsse das

Kreditinstitut auch in solchen Fällen beweisen, dass die Auszahlung

des Sparbetrags bereits erfolgt ist. Die Unrichtigkeit eines Sparbuchs

könne die Bank dabei nicht allein mit ihren internen Unterlagen

nachweisen. Kommen jedoch weitere Umstände hinzu, könne dies

zum Beweis genügen.
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Dazu gehöre hier insbesondere der Eingang eines Betrages, der exakt

der auf dem Sparkonto einschließlich Zinsen vorhandenen

Sparsumme entspricht, auf einem anderen Konto der Berechtigten.

Die von der Klägerin geäußerte Vermutung, diese auf ihrem Konto

verbuchte Bareinzahlung vom 16.04.1998 stamme aus gesammelten

Bareinnahmen des damals von den Eheleuten betriebenen

Obsthandels, habe nicht zu Zweifeln des OLG an den von der Bank zu

den Buchungsvorgängen vorgelegten Unterlagen geführt. Außerdem

hätten Zeugen, nämlich die damaligen Bankmitarbeiter, die

Richtigkeit der bankinternen Dokumente bestätigt. Danach habe der

von der Klägerin bevollmächtigte Ehemann telefonisch die Auflösung

des Sparbuchs, die Auszahlung auf das Girokonto und die

anschließende Anlage als Festgeld beauftragt. Eine erneute

Auszahlung des Geldes könne nicht verlangt werden.

Das OLG hat die Revision nicht zugelassen. Gegen diese Entscheidung

hat die Klägerin Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof

erhoben.

Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 20.12.2022, 17 U 151/21,

nicht rechtskräftig

Entgelt für die Stellung von Sicherheiten führt zu

sonstigen Einkünften

Ein Entgelt für die Zurverfügungstellung von Sicherheiten ist nicht als

Kapitalertrag zu qualifizieren, sondern führt zu sonstigen Einkünften.

Dies stellt das Finanzgericht (FG) Münster klar.

Die Klägerin gewährte einer GmbH, an der sie nicht beteiligt war und

zu der sie auch sonst keine persönlichen Beziehungen unterhielt, für

die Durchführung eines Bauvorhabens die Verpfändung eines

Bankguthabens von 200.000 Euro und stellte einen bei Bedarf in

Teilbeträgen abrufbaren Girokredit in Höhe von 250.000 Euro. Das

vereinbarte Entgelt von 50.000 Euro zahlte die GmbH nach Abschluss

des Bauvorhabens und Freigabe des verpfändeten Betrages.

Diesen Betrag erklärte die Klägerin als Einkünfte aus Kapitalvermögen.

Das Finanzamt behandelte ihn jedoch als sonstige Einkünfte und

unterwarf ihn dem Regelsteuersatz.

Das FG hat die hiergegen gerichtete Klage abgewiesen. Sowohl die

Verpfändung des Kontoguthabens als auch die Bereitstellung des

Betriebsmittelkredits stellten Leistungen im Sinne von § 22 Nr. 3

Einkommensteuergesetz (EStG) dar. Die Verpfändung des

Guthabens führe nicht zu Kapitaleinkünften nach § 20 Absatz 1 Nr. 7

EStG, weil die Klägerin das Entgelt nicht für die Bereitstellung von

Kapital und damit nicht "aus" ihrer Kapitalforderung gegenüber der

Bank erhalten habe. Sie habe der GmbH kein Kapital zur Verfügung

gestellt und die GmbH habe auch nicht die Rückzahlung von

Kapitalvermögen zugesagt. Vielmehr habe die Klägerin ihr

Kapitalvermögen weiterhin zur Erzielung von Zinsen nutzen können.

Die doppelte Nutzung einer Kapitalforderung zur Fruchtziehung sei

nicht möglich.

Die Bereitstellung des Betriebsmittelkredits führe ebenfalls nicht zu

Kapitaleinkünften. Auch bei Bereitstellungszinsen werde weder die

Rückzahlung von Kapital vereinbart noch ein Entgelt für die

Überlassung des Kapitals zur Nutzung zugesagt oder geleistet. Erst

mit Abruf des Kredits werde Kapitalvermögen entgeltlich zur

Nutzung überlassen.

Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Kläger hat der

Bundesfinanzhof jetzt die Revision zugelassen, wie das FG mitteilt.

Das Verfahren sei dort unter dem Aktenzeichen VIII R 7/23 anhängig.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 29.12.2021, 8 K 592/20 E, nicht

rechtskräftig
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Immobilien-

besitzer

Grundsteuer kann trotz Einspruchs erhoben werden

Wird gegen Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheide

Einspruch eingelegt, so kann die Grundsteuer dennoch erhoben

werden. Führt der Einspruch zu einer geänderten Bewertung,

korrigierten die Finanzämter allerdings ihre Bescheide, so das

Landesamt für Steuern (LfSt) Rheinland-Pfalz.

Legen Bürger Einsprüche gegen Grundsteuerwert- und

Grundsteuermessbescheide ein, so würden diese in den Datenbanken

der Finanzämter erfasst. Eine schriftliche oder telefonische

Eingangsbestätigung bei in Papierform übermittelten Einsprüchen

erfolge nicht. Wer jedoch den Einspruch über das ELSTER-Portal

(unter "Alle Formulare"/"Anträge, Einspruch und Mitteilungen")

abgibt, erhalte, ebenso wie bei der Übermittlung einer

Steuererklärung, automatisch eine Versandbestätigung.

Trotz des Einspruchs stellten die Finanzämter den Kommunen

allerdings die Daten der Grundsteuermessbeträge zur Verfügung,

sodass Städte und Gemeinden mit dem jeweils geltenden Hebesatz

die ab 2025 zu zahlende Grundsteuer berechnen und die

Grundsteuerbescheide versenden könnten, betont das LfSt. Sollten

zwischenzeitlich Einsprüche zugunsten von Bürgern entschieden

werden, so erlasse das Finanzamt geänderte Grundsteuerwert- und

Grundsteuermessbescheide und stelle den Kommunen entsprechend

neue Messbeträge zur Verfügung. Diese würden seitens der

Kommunen zu gegebener Zeit berücksichtigt.

Abschließend weist das LfSt für Einsprüche, die sich ausschließlich auf

die Verfassungsmäßigkeit des Bewertungsrechts beziehen, darauf hin,

dass die Finanzämter auch ohne ausdrücklichen Antrag

Verfahrensruhe gewähren, sodass die weitere Bearbeitung des

Einspruchs zunächst zurückgestellt werde. Sofern Betroffene im

Rahmen ihres Einspruchsverfahrens jedoch deutlich machten, dass sie

ein eigenes Gerichtsverfahren führen möchten, seien die Finanzämter

angehalten, diesem Begehren nachzukommen und über den Einspruch

zu entscheiden.

Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz, PM vom 03.05.2023

Photovoltaikanlage: Bundesfinanzministerium

informiert über neue Steuerregelungen

In einem Faltblatt informiert das Bundesfinanzministerium (BMF)

über die neuen Steuerregelungen für Photovoltaikanlagen. Das

Faltblatt richtet sich nach Angaben des Ministeriums insbesondere

an Privatpersonen, die kürzlich eine Photovoltaikanlage gekauft

haben oder eine bestehende Anlage erweitern oder reparieren

wollen. Die neuen steuerlichen Regeln beträfen die Umsatzsteuer

(seit 01.01.2023) und die Einkommensteuer (seit 01.01.2022).

So falle auf die Lieferung von Photovoltaikanlagen ab dem

01.01.2023 keine Umsatzsteuer mehr an, wenn diese auf oder in der

Nähe von Wohngebäuden – auch auf dem Balkon – installiert

werden (Nullsteuersatz). Dies umfasse auch die für den Betrieb einer

Photovoltaikanlage wesentlichen Komponenten, die Speicher sowie

die Montage. In dem Faltblatt wird erläutert, was zu den

wesentlichen Komponenten zählt, zum Beispiel die Dachhalterung

oder die Einspeisesteckdose.

Auch so genannte Balkonkraftwerke, die in der Regel auf dem Balkon

aufgestellt und mit einer Steckdose verbunden werden, sind laut

Faltblatt von den Neuregelungen erfasst. Auch bei ihrer Anschaffung

falle keine Umsatzsteuer an.

Der Nullsteuersatz gelte für alle ab dem 01.01.2023 installierten

Photovoltaikanlagen. Wird die Photovoltaikanlage nur gekauft, ohne

dass der Verkäufer sie auch zu installieren hat, komme es darauf an,

wann die Photovoltaikanlage vollständig geliefert ist. Hat der

Verkäufer hingegen auch die Photovoltaikanlage zu installieren, sei

entscheidend, wann die Anlage voll ständig installiert ist.

Auch Betreiber von Bestandsanlagen könnten profitieren. Sowohl die

Erweiterung einer bestehenden Anlage als auch der Austausch

defekter Komponenten sei begünstigt.
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Zu den Änderungen bei der Einkommensteuer und in Sachen

Bürokratie wird ausgeführt, dass bis zu einer Bruttonennleistung von

10 kW (peak) beim Finanzamt die so genannte Liebhaberei beantragt

werden konnte. Seit 01.01.2022 fielen zukünftig bei Anlagen bis zu 30

kW (peak) beziehungsweise15 kW (peak) je Wohn-/Gewerbeeinheit

keine Ertragsteuern mehr an. Damit entfalle nicht nur der Antrag auf

Liebhaberei, sondern auch die Abgabe einer

Einnahmenüberschussrechnung in der Einkommensteuererklärung.

Auch müssten sich Anlagenbetreibende nicht mehr beim Finanzamt

melden, um auf die umsatzsteuerliche Kleinunternehmerregelung zu

verzichten. Denn durch den Wegfall der Umsatzsteuer entfalle der

Grund, zur Regelbesteuerung zu optieren, nur um sich die beim Kauf

der Anlage gezahlte Umsatzsteuer vom Finanzamt wieder erstatten zu

lassen. Der Nullsteuersatz gilt laut BMF unabhängig von der

Verwendung des erzeugten Stroms. Auch für die Einnahmen aus

Photovoltaikanlagen falle keine Umsatzsteuer an, wenn der erzeugte

Strom vollständig in das öffentliche Stromnetz eingespeist, zum

Aufladen eines E-Autos verbraucht oder von Mietern genutzt wird.

Das ausführliche Faltblatt steht auf den Seiten des BMF

(www.bundesfinanzministerium.de) als pdf-Datei zum Download zur

Verfügung.

Bundesfinanzministerium, PM vom 03.05.2023

Kleinwindenergieanlagen: Auch Errichtung für

Eigenbedarf im Außenbereich privilegiert

Kleinwindenergieanlagen können als privilegierte Vorhaben im

Außenbereich zugelassen werden. Nicht entscheidend hierfür ist, ob

der mit ihnen produzierte Strom zum Eigenbedarf verwendet oder ins

öffentliche Stromnetz eingespeist werden soll. Dies ergibt sich aus

einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts (VG) Koblenz.

Die Kläger beantragten für ihr im Außenbereich liegendes Grundstück

die Erteilung eines Bauvorbescheides für die Errichtung von vier

Kleinwindenergieanlagen. Der Beklagte lehnte dies unter anderem mit

dem Argument ab, die Kleinwindenergieanlagen seien nicht als im

Außenbereich privilegierte Vorhaben zu behandeln, da hierunter nur

solche Windenergieanlagen zu fassen seien, die der öffentlichen

Versorgung dienten. Eine Einspeisung des Stroms in das öffentliche

Stromnetz sei von den Klägern jedoch nicht beabsichtigt. Zudem

stünden öffentliche Belange dem Vorhaben entgegen.

Die Kläger verfolgten ihr Begehren im Klageverfahren weiter und

trugen vor, ihr Vorhaben sei bereits deshalb genehmigungsfrei, weil

es einem landwirtschaftlichen Betrieb diene. Sie beabsichtigten die

Errichtung eines ökologisch ausgerichteten Imkereibetriebes, der mit

dem aus dem Betrieb der Kleinwindenergieanlagen gewonnenen

Strom betrieben werden solle. Jedenfalls hätten Sie einen Anspruch

auf Erteilung des Bauvorbescheides.

Die Klage hatte teilweise Erfolg. Zwar sei das Vorhaben

genehmigungspflichtig, da es keinem landwirtschaftlichen Betrieb im

Sinne des Gesetzes diene, so das VG. Denn ein vernünftiger Landwirt

würde unter Berücksichtigung des Gebotes größtmöglicher

Schonung des Außenbereichs zunächst den Betrieb gründen, alle

hierfür zwingend erforderlichen Maßnahmen durchführen und erst

danach dem Betrieb dienende Kleinwindenergieanlagen errichten.

Die Kläger hätten hingegen bereits mit der Errichtung der

Kleinwindenergieanlagen begonnen, obwohl sie nach ihrem

Betriebsplan erst ab 2027 die Energie der Anlagen für die Imkerei

benötigten.

Das Vorhaben sei jedoch nach § 35 Absatz 1 Nr. 5 Baugesetzbuch

privilegiert, weil es der Nutzung der Windenergie diene. Weder dem

Wortlaut noch der Systematik der gesetzlichen Vorschrift lasse sich

ein Ausschluss von Kleinwindenergieanlagen zur Deckung des

Eigenbedarfs entnehmen. Auch Sinn und Zweck des

Privilegierungstatbestandes – die Förderung der Windenergie als

positiven Beitrag zum Klimaschutz – sprächen für dieses Verständnis.

Öffentliche Belange, die Gegenstand der Bauvoranfrage seien,

ständen dem Vorhaben nicht entgegen. Weder verursachten die

Anlagen eine erhebliche Verunstaltung des Landschaftsbildes –

zumal die Kläger eine farbliche Anpassung an die sich in der Nähe

befindlichen Bäume angeboten hätten – noch sei die Verfestigung

einer Splittersiedlung zu befürchten.

Das VG hat die Berufung zugelassen.

Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 27.02.2023, 1 K 604/22.KO,

nicht rechtskräftig
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Angestellte

Aktualisierte Arbeitshilfe: Mit dem Elektroauto

steuerlich durchstarten

Das Elektroauto als Firmenwagen wird immer beliebter. Die passende

Broschüre von Vimcar in Kooperation mit dem Deutschen

Steuerberaterverband e.V. (DStV) sei jetzt aktualisiert, teilt der DStV

mit. Kanzleien könnten diese kostenlos unter 

www.vimcar.de/mandanten/ als Print- oder pdf-Version bestellen und

sie zur Unterstützung ihrer Beratung nutzen.

Mit einem Elektroauto als Firmenwagen ließen sich steuerliche

Vorteile einfahren – ein Plus für Umwelt und den eigenen Geldbeutel,

erläutert der DStV.

Wie bei allen Firmenfahrzeugen gelte auch beim Elektroauto: Bei

privater Nutzung entstehe ein geldwerter Vorteil. Dieser müsse

entweder pauschal oder mittels Fahrtenbuchmethode versteuert

werden. Fahrer von Elektroautos und Plug-in-Hybriden könnten sich

dabei über Steuererleichterungen freuen. Welche Erleichterung

konkret zum Tragen kommt, hänge unter anderem davon ab, wann

das Fahrzeug übergeben wurde.

Der DStV habe in Kooperation mit Vimcar die bereits vorliegende

Broschüre zu diesem Thema nun auf den aktuellen Stand gebracht.

Sie unterstütze bei der Beratung der Mandanten. Auf komplizierte,

wissenschaftliche Erläuterungen werde dabei verzichtet. Die jeweilige

Besteuerung werde anschaulich und verständlich skizziert.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 08.05.2023

Fahrtenbuchmethode: Keine Anwendung bei

Schätzung des Treibstoffverbrauchs des überlassenen

Kfz

Eine Schätzung von belegmäßig nicht nachgewiesenen

Aufwendungen (hier: Treibstoffkosten) schließt die Anwendung der

Fahrtenbuchmethode für die Bemessung des geldwerten Vorteils aus

der Überlassung eines betrieblichen Kfz aus. Dies hat der

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Die klagende GmbH überließ zwei Angestellten (A und B) im

Streitzeitraum jeweils ein betriebliches Fahrzeug auch zur Nutzung

zu privaten Fahrten und dem Angestellten A zusätzlich zu Fahrten

zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte beziehungsweise

erster Tätigkeitsstätte (seit 2014). Beide Arbeitnehmer führten zum

Nachweis des Verhältnisses der privaten Fahrten und im Fall des A

auch der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte/erster

Tätigkeitsstätte zu den übrigen Fahrten ein ordnungsgemäßes

Fahrtenbuch.

Das beklagte Finanzamt stellte im Rahmen einer

Lohnsteuer-Außenprüfung fest, dass die Klägerin bei der Ermittlung

des geldwerten Vorteils der außerdienstlichen Kfz-Nutzung nach der

Fahrtenbuchmethode die Treibstoffkosten nach

Durchschnittswerten bemessen hatte. Denn die Fahrzeuge waren an

einer betriebseigenen Tankstelle betankt worden, die weder über

eine Anzeige der Abgabemenge noch des Abgabepreises verfügte.

Es bemaß den geldwerten Vorteil für die außerdienstliche

Kfz-Nutzung daraufhin nach Maßgabe der Ein-Prozent- und der

0,03-Prozent-Regelung (§ 8 Absatz 2 Sätze 2 und 3 des

Einkommensteuergesetzes – EStG) und nahm die Klägerin für den

Streitzeitraum in Anspruch. Der BFH hat diese Berechnung bestätigt.

Der Wert der Nutzung eines betrieblichen Kfz zu privaten Fahrten

und für die Nutzung zu Fahrten zwischen Wohnung und

Arbeitsstätte beziehungsweise erster Tätigkeitsstätte sei

entsprechend § 6 Absatz 1 Nr. 4 Satz 2 EStG mittels der

Ein-Prozent-Regelung und der 0,03-Prozent-Regelung zu ermitteln

(§ 8 Absatz 2 Sätze 2 und 3 EStG). Nach § 8 Absatz 2 Satz 4 EStG

könne dieser Wert mit dem auf die private Nutzung und die Nutzung

zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte beziehungsweise

erster Tätigkeitsstätte entfallenden Teil der "gesamten

Kraftfahrzeugaufwendungen" angesetzt werden, wenn die durch das

Kfz "insgesamt entstehenden Aufwendungen" durch Belege und das

Verhältnis der privaten Fahrten und der Fahrten zwischen Wohnung

und Arbeitsstätte beziehungsweise erster Tätigkeitsstätte zu den

übrigen Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch

nachgewiesen werden.

http://www.vimcar.de/mandanten/


Juni 2023

12

Ausweislich des Gesetzeswortlauts sei die Fahrtenbuchmethode

daher nicht schon dann anzuwenden, wenn ein ordnungsgemäßes

Fahrtenbuch vorgelegt wird, welches das Verhältnis der privaten

Fahrten und der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

beziehungsweise erster Tätigkeitsstätte zu den übrigen Fahrten

nachweist, so der BFH. Denn § 8 Absatz 2 Satz 4 EStG setze weiter

voraus, dass zum einen der Wert der Privatnutzung als Teil der

gesamten Kraftfahrzeugaufwendungen angesetzt wird und zum

anderen, dass die durch Belege nachzuweisenden Kosten die durch

das Kfz insgesamt entstehenden Aufwendungen umfassen. Die

Fahrtenbuchmethode gründe damit auf dem Zusammenspiel der

Gesamtfahrleistung durch die im Fahrtenbuch selbst vollständig

dokumentierten Fahrtstrecken einerseits und einer vollständigen

Bemessungsgrundlage dafür andererseits, nämlich dem Ansatz der

gesamten Kraftfahrzeugaufwendungen mittels belegmäßiger

Erfassung der durch das Kfz insgesamt entstehenden Aufwendungen.

Eine Schätzung von belegmäßig nicht erfassten Kosten der

überlassenen Fahrzeuge schließe die Anwendung der

Fahrtenbuchmethode folglich aus. Dies gelte selbst dann, wenn

aufgrund der gewählten Schätzungsgrundlagen oder eines

"Sicherheitszuschlags" bei der Bemessung des Nutzungsvorteils nach

der Fahrtenbuchmethode vermeintlich höhere Gesamtkosten

angesetzt werden, als tatsächlich entstanden sind.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist eine Ermittlung des

geldwerten Vorteils nach der Fahrtenbuchmethode laut BFH im

Streitfall ausgeschlossen. Die Klägerin habe nicht sämtliche, durch das

jeweils überlassene Kfz entstandenen Aufwendungen belegmäßig

nachgewiesen. Die durch die Nutzung dieser Fahrzeuge entstandenen

(tatsächlichen) Treibstoffkosten gründeten vielmehr auf einer

Schätzung. Zwar habe die Klägerin die Einkaufsrechnungen für den

insgesamt im Streitzeitraum bezogenen Treibstoff vorgelegt; die

anteiligen Treibstoffkosten je Pkw habe sie aber nur anhand des vom

Fahrzeughersteller angegebenen Durchschnittsverbrauchs sowie des

durchschnittlichen Liter-Kraftstoffpreises ermittelt und damit nicht

durch Belege nachgewiesen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 15.12.2022, VI R 44/20

Doppelte Haushaltsführung: Zur ausreichenden

Beteiligung an Kosten der Lebensführung

Kosten der Lebensführung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 3 Nr. 5

Satz 3 Einkommensteuergesetz (EStG) sind die Kosten des Haushalts

und die sonstigen Lebenshaltungskosten im Haupthausstand. Die

finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung darf nicht

erkennbar unzureichend sein. Ob dies der Fall ist, bedarf laut

Bundesfinanzhof (BFH) einer Würdigung der Umstände des

Einzelfalls. Eine bestimmte betragliche Grenze sehe das Gesetz nicht

vor. Ebenso wenig sei eine laufende Beteiligung erforderlich.

Im zugrunde liegenden Fall stand die Frage im Raum, ob der Kläger

im Streitjahr gemäß § 9 Absatz 1 Satz 3 Nr. 5 EStG notwendige

Mehraufwendungen wegen einer beruflich veranlassten doppelten

Haushaltsführung als Werbungskosten abziehen kann. Finanzgericht

(FG) und BFH bejahten dies.

Die Eltern des Klägers hatten ihm und seinem Bruder eine Wohnung

im Obergeschoss ihres Hauses zur Nutzung überlassen. Der Kläger

arbeitete in einer anderen Stadt und fuhr von einer dort

angemieteten Wohnung täglich zur Arbeit. Die Wochenenden und

seinen Urlaub verbrachte er dagegen in der ihm überlassenen

Wohnung im Haus seiner Eltern.

Fraglich war, ob der Kläger sich ausreichend finanziell an der

Haushaltsführung in der Wohnung seiner Eltern beteiligte. Dies

haben FG Und BFH bejaht. Für die Frage der ausreichenden

finanziellen Beteiligung sei allein auf den von den Brüdern im

Obergeschoss geführten Haushalt abzustellen. Diese Wohnung sei

den Brüdern von den Eltern im Streitjahr unentgeltlich überlassen

worden. Das FG stellte aber Lebensmittel- und Getränkeeinkäufe des

Klägers für sich und seinen Bruder in Höhe von 1.410,47 Euro fest.

Laut BFH liegt allein schon deshalb eine ausreichende finanzielle

Beteiligung an dem maßgebenden Haushalt im Obergeschoss vor.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 12.01.2023, VI R 39/19
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Familie und

Kinder

Nichteheliche Kinder bringen kein "Realsplitting"

Nichteheliche Väter können - anders als geschiedene -

Unterhaltszahlungen an die Mutter (weiterhin) nicht steuermindernd

als Sonderausgaben geltend machen, stellt der BFH klar. Danach

haben weder eine Gesetzesreform im Jahr 2008 noch eine

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2013 zum

Steuersplitting für eingetragene Lebenspartner etwas geändert.

Kümmert sich die Mutter allein um das gemeinsame Kind, so müssen

die Väter Betreuungsunterhalt zahlen (mindestens für die ersten 3

Lebensjahre des Kindes), wenn die Mutter wegen der Betreuung nicht

oder nur eingeschränkt arbeiten kann.

Während Unterhaltszahlungen für das Kind steuerlich mit dem halben

Kinderfreibetrag oder dem halben Kindergeld ausgeglichen werden,

können geschiedene oder getrenntlebende Väter die

Unterhaltszahlungen als Sonderausgaben vom steuerpflichtigen

Einkommen abziehen (wenn die Mutter zustimmt). Bei nichtehelichen

Kindern ist dieses „Realsplitting“ nicht vorgesehen - zu Recht, so der

Bundesfinanzhof.

BFH, X B 15/21 vom 09.06.2022

Kleinkind startet Auto: Mutter haftet für

angerichteten Personenschaden

Lässt eine Mutter ihr zweieinhalbjähriges Kind allein auf dem

Beifahrersitz ihres Pkws zurück, so hat sie für Schäden einzustehen,

die dadurch entstehen, dass das Kind mit dem ebenfalls im Auto

belassenen Schlüssel das Kfz startet. Dies hat das Oberlandesgericht

(OLG) Oldenburg entschieden.

Die beklagte Mutter war mit ihrem zweieinhalbjährigen Sohn bei einer

Familienfeier. Gegen Schluss der Veranstaltung setzte sie ihr Kind in

den Kindersitz auf dem Beifahrersitz, schnallte es nicht an und ging

noch einmal ins Haus. Der Junge krabbelte vom Kindersitz, nahm den

Autoschlüssel, den die Mutter auf das Armaturenbrett gelegt hatte,

und startete den Wagen. Das Auto machte einen Satz nach vorn und

verletzte die Großmutter des Kindes, die circa 1,5 Meter entfernt auf

einer Bank saß. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste

umfangreich im Krankenhaus behandelt werden.

Die Krankenkasse der Großmutter nahm die Kindsmutter in

Anspruch. Diese habe ihre Aufsichtspflicht verletzt. Die Kindsmutter

meinte, mit dem Verhalten des Kindes sei nicht zu rechnen gewesen.

Das Landgericht Osnabrück folgte dieser Argumentation und wies

die Klage ab. Es liege eine ganz außergewöhnliche Kausalkette vor,

mit der ein umsichtiger Elternteil nicht zu rechnen brauche.

Das OLG gab hingegen der Krankenkasse Recht. Es bejahte eine

Haftung der Kindsmutter. Diese sei für das Kind aufsichtspflichtig.

Das Maß der gebotenen Aufsicht bestimme sich nach den

Umständen des Einzelfalls und erhöhe sich mit der

Gefahrträchtigkeit der konkreten Situation. Kleinkinder bedürften

generell ständiger Aufsicht. Die Kindsmutter habe durch das

Alleinlassen des Kindes im Auto – und Zurücklassen des

Autoschlüssels – eine ganz erhebliche Gefahr geschaffen.

Das weitere Geschehen sei auch nicht völlig außergewöhnlich

gewesen. Kleine Kinder griffen erfahrungsgemäß gern nach

Schlüsseln und versuchten, sie in Schlösser hineinzustecken und die

Erwachsenen nachzuahmen. Die Kindsmutter hätte das Kind im

Kindersitz anschnallen, die Schlüssel mitnehmen, oder jemanden mit

der Beaufsichtigung beauftragen müssen. Deswegen müsse sie für

den Schaden einstehen. Der genaue Umfang des Schadenersatzes

muss laut OLG noch geklärt werden.

Oberlandesgericht Oldenburg, Grundurteil vom 20.04.2023, 14 U

212/22

Kindergeld: Ausbildung zum Rettungssanitäter im

Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes keine

Erstausbildung

Eine nur knapp sechs Monate dauernde Ausbildung zum

Rettungssanitäter bei einer Dienstausübung im Rahmen des

Bundesfreiwilligendiensts ist keine erstmalige Berufsausbildung im

Sinne des Kindergeldrechts. Dies hat das Finanzgericht (FG)

Nürnberg entschieden.
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Bei der Erstausbildung im Sinne des § 32 Absatz 4 Satz 2

Einkommensteuergesetz (EStG) müsse es sich um einen

öffentlich-rechtlich geordneten Ausbildungsgang handeln. Der

Ausbildungsgang müsse auf einen Abschluss ausgerichtet sein, der in

Form einer Prüfung erfolgt. Durch die berufliche

Ausbildungsmaßnahme müsse das Kind die notwendigen fachlichen

Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben, die es zur Aufnahme eines

Berufs befähigen, wodurch insbesondere eine Abgrenzung gegenüber

dem Besuch einer allgemeinbildenden Schule, aber auch gegenüber

allgemeinen Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen wie etwa

Sprach- und Computerkursen erfolgen soll.

Ein Freiwilligendienst sei grundsätzlich keine Berufsausbildung, so das

FG. Er diene in der Regel nicht der Vorbereitung auf einen konkret

angestrebten Beruf, sondern der Erlangung sozialer Erfahrungen und

der Stärkung des Verantwortungsbewusstseins für das Gemeinwohl.

Auch eine im Rahmen des Freiwilligendienstes absolvierte

Qualifikation zum Rettungssanitäter sei keine Berufsausbildung im

Sinne des § 32 Absatz 4 Satz 2 EStG, da sie durch die Erlangung

sozialer Erfahrungen überlagert werde.

Die nur knapp sechs Monate dauernde Ausbildung bei einer

Dienstausübung im Rahmen des Bundesfreiwilligendiensts sei keine

erstmalige Berufsausbildung im Sinne des § 32 Absatz 4 Satz 2 EStG.

Wenn eine nur wenige Monate dauernde Qualifikation unter

Einbeziehung des Bundesfreiwilligendienstes negative Folgen für eine

Kindergeldberechtigung hätte, würde dies dem sich aus dem Gesetz

zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten (JFDG) ergebenden

Förderungszweck widersprechen. Diesen sehe der Gesetzgeber in der

Förderung der Bildungsfähigkeit der Jugendlichen und ihres

bürgerschaftlichen Engagements. Erwüchse aus der Ableistung des

freiwilligen sozialen Jahrs ein Ausschlusstatbestand im Hinblick auf

eine weitere Ausbildung, würde dies dem dem JFDG innewohnenden

Förderungszweck zuwiderlaufen.

Finanzgericht Nürnberg, Urteil vom 09.01.2023, 3 K 782/22

Kindergeld: Wann die Meldung des Kindes als

arbeitssuchend wegfällt

Für Kinder, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und

sich bei der Arbeitsagentur tatsächlich als arbeitssuchend gemeldet

haben, können die Eltern Kindergeld erhalten. Nach der

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH-Urteil vom 10.4.2014, III

R 19/12, BStBl. 2015 II S. 29) erlischt der Anspruch auf Kindergeld nur

dann, wenn

■
die Agentur für Arbeit das arbeitssuchende Kind aus der

Vermittlung abgemeldet hat und dies nachweislich

wirksam bekannt gegeben worden ist,

■
oder sich das Kind selbst bei der Arbeitsagentur als

Arbeitssuchender abgemeldet hat,

■
oder dem Kind eine Pflichtverletzung nachgewiesen

werden kann, welche die Agentur für Arbeit zur Einstellung

der Vermittlung berechtigt hat.

Weder die bloße Löschung der Registrierung des Kindes als

arbeitssuchend in der EDV der Arbeitsagentur ohne wirksame

Bekanntgabe an das Kind noch die einvernehmliche Beendigung

eines Berufsberatungstermins führen zum Wegfall der Meldung des

Kindes als Arbeitssuchender, wie der Bundesfinanzhof in einem

neueren Urteil entschieden hat (BFH-Urteil vom 22.9.2022, III R

37/21, BFH/NV 2023 S. 192). Keine die Arbeitsagentur zur

Einstellung der Vermittlung berechtigende Pflichtverletzung liegt

ferner vor, wenn ein keine Leistungen von der Arbeitsagentur

beziehendes arbeitssuchendes Kind lediglich seiner allgemeinen

Meldepflicht im Sinne von § 309 SGB III nicht nachkommt, weil es

ohne Angabe von Gründen bloß einen Termin versäumt hat (FG

Rheinland-Pfalz vom 16.5.2022, 2 K 2067/20).
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